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Hafenfest Bergkamen 
Drachenbootcup 2020 

 

-7. Juni 2020 - 
 

Teilnahmebedingungen und allgemeine Informationen 

 
 

1. Die Teilnehmer verpflichten sich, die Platzierungen in sportlich fairem Wettbewerb zu 
ermitteln. 
 

2. Jede Mannschaft benennt bei Meldung einen Mannschaftssprecher mit Namen, 
Telefonnummer, Adresse, Fax, E-Mail Adresse, der als Ansprechpartner zur Verfügung 
steht. 
 

3. Das Drachenboot muss für den Wettbewerb mit mindestens 14 Wettkämpfern und einem 
Trommler/-in besetzt sein. Maximal sind 18 Wettkämpfer und ein Trommler/-in zulässig. 
Der Trommler ist durch die Mannschaft zu stellen. In jeder Mannschaft müssen 
mindestens 4 Frauen paddeln. Sollte dies nicht der Fall sein, erhält die Mannschaft pro 
fehlender Frau eine Strafsekunde in einem Rennen hinzu addiert. Die Teilnahme von 
„reinen Frauenmannschaften“ ist möglich. 
 

4. Teilnehmer dürfen nur für eine Mannschaft starten. 
 

5. Das Startgeld ist bis zum 30. April 2020 an die Stadt Bergkamen zu überweisen. Der 
Veranstalter entscheidet über die Zulassung der Mannschaft zur Veranstaltung. 
 

6. Die Teilnehmer müssen mindestens 50 m in leichter Sportkleidung schwimmen können. 
 

7. Für den Wettbewerb stellt der Ausrichter Steuerleute, die über Erfahrung verfügen und in 
die Bedienung eines Drachenbootes eingewiesen sind. 
 

8. Die Teilnehmer haben den Anordnungen der Steuerleute uneingeschränkt Folge zu 
leisten. 
 

9. Der Mannschaftssprecher hat das Team über die Wettbewerbsbedingungen zu 
unterrichten und ist verantwortlich für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen. Die 
Länge der Strecke beträgt 250 m. 
 

10. Boote sowie Zubehör inkl. Paddel werden durch den Veranstalter gestellt und den 
Mannschaften zugeteilt. Sie dürfen nicht durch anderes Material ersetzt werden. 
 

11. Um einen zügigen und reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, 
müssen alle Mannschaften zeitig, gemäß der Ausschreibung des Veranstalters im 
Bereich der Einstiegsstellen anwesend sein. Die Startzeiten sind Richtzeiten und können 
abweichen. 
 

12. Die Mannschaftssprecher treffen sich am Veranstaltungstag zu einer gemeinsamen 
Einweisung am Infostand des Drachenbootrennens. Die Zeit wird noch mitgeteilt. 
 

13. Mannschaften, die bei Ihrem Aufruf nicht unverzüglich und vollständig zum Einstieg bereit 
sind, verlieren ihre Teilnahmeberechtigung.  
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14. Grob leichtfertiges Verhalten, das die übrigen Teilnehmer gefährdet oder grobe 
Unsportlichkeiten führen zur Disqualifikation des betreffenden Teams.  
 

15. Maßgebend für Startlinie und Ziellinie ist die Rückenlehne des Trommlersitzes. Bei einem 
„toten Rennen“ findet baldmöglichst ein erneutes Rennen statt und zwar ausschließlich 
zwischen den Mannschaften, deren Platzierung nicht zu erkennen war.  
 

16. Die Rennleitung entscheidet unwiderruflich in allen Fragen des Wettbewerbs. 
 
17. Die Teilnehmer beteiligen sich am Wettbewerb auf eigene Gefahr. Der Veranstalter und 

Ausrichter haftet nicht für Personen- oder Sachschäden. 
 

18. Die Teilnehmer sind verpflichtet Schwimmwesten zu tragen. Eine Teilnahme ohne das 
Tragen einer Schwimmweste ist nicht möglich. 
 

19. Die Lagerung von Gegenständen am Infostand ist nicht möglich.  Die Mannschaften 
können an der Nordseite des Hafengeländes eigene Zelte aufstellen. 
 

20. Die Mannschaften können nach ihren letzten Rennen den Umkleidebereich im 
Jugendheim Spontan/Hafenstadion als Duschmöglichkeit nutzen. Der Schlüssel für die 
Eingangstür wird am Infostand des Drachenbootrennens aufbewahrt. 

 
21. Vor den Regattatagen werden Trainingseinheiten angeboten.  

Die Terminabsprache und die Abrechnung erfolgt direkt mit dem Regattaleiter, Wolfram 
Faust. 
Fon: 02195-932943 
Mobil D: 0163-2726628 
Mail: info@drachenboot-events.com 


